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Keine Berücksichtigung der geleisteten AHV/IV-Beiträge 
zwischen erstmaliger Rentenzusprache und Rentenerhöhung  

Wird eine Teil-Invalidenrente infolge einer Verschlechterung des Gesundheitszustan-
des erhöht, sind bei der Berechnung des neuen höheren Rentenbetrages die gleichen 
Elemente massgebend wie bei der Berechnung der ursprünglichen Rente. Dazwi-
schen geleistete AHV/IV-Beiträge können nicht berücksichtigt werden. Dies hat das 
Bundesgericht kürzlich in einem zur Publikation vorgesehenen Urteil bestätigt. Es 
weist darauf hin, dass es Sache des Gesetzgebers wäre, eine abweichende Regelung 
vorzusehen.

In seinem zu Publikation vorgesehenen Ur-
teil vom 16. November 2020 (9C_179/2020) 
hatte das Bundesgericht einen Fall einer 
Frau mit einem Geburtsgebrechen zu beur-
teilen, der nach Absolvierung eines Hoch-
schulstudiums im Alter von 27 Jahren ab 
1. November 2006 eine halbe Invaliden-
rente zugesprochen wurde. Dabei stützte 
sich der Rentenbetrag auf eine 6-jährige 
Beitragsdauer sowie auf ein massgebendes 
durchschnittliches Jahreseinkommen von 
CHF 11'934.-. Nach ihrem Studium arbei-
tete die Frau während mehreren Jahren in 
einem Teilzeitpensum und erzielte dabei ein 
Jahreseinkommen von weit mehr als 
CHF 11'934.-. Infolge einer Verschlechte-
rung ihres Gesundheitszustandes wurde ihr 
ab 1. Dezember 2017 eine ganze Invaliden-
rente zugesprochen. Dabei stützte sich der 
Rentenbetrag auf dieselben Grundlagen 
wie im Jahre 2006 und somit auf eine Bei-

tragsdauer von 6 Jahren und auf ein mass-
gebendes durchschnittliches Jahresein-
kommen von CHF 12'690.-.  

Das von der Frau angerufene kantonale 
Versicherungsgericht wies den Fall an die 
IV-Stelle zurück, damit diese [Übers.]«eine 
neue Berechnung der ganzen Rente [vor-
nehme], welche die Beitragsjahre bis 2017 
sowie insbesondere die im Rahmen der 
mehrjährigen 50%-igen Teilerwerbstätigkeit 
erzielten Einkommen ebenfalls berücksich-
tigt.» Hiergegen erhob wiederum die IV-
Stelle eine Beschwerde und gelangte ans 
Bundesgericht.  

Die Frau hatte sich auf das krasse Missver-
hältnis zwischen dem von der IV-Stelle bei 
der Rentenberechnung berücksichtigten 
durchschnittlichen Jahreseinkommen und 
den effektiven, über 10 Jahre lang erzielten 
Jahreseinkommen berufen. Sie hatte gel-
tend gemacht, die Nichtberücksichtigung 
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der effektiven Erwerbseinkommen zwi-
schen der Zusprache der halben Invaliden-
rente bis zur Rentenerhöhung stelle eine in-
direkte Diskriminierung im Sinne von Art. 8 
Abs. 2 BV dar: Da sie der Gruppe von Men-
schen mit einer schweren Geburtsbehinde-
rung angehöre, habe sie keinerlei Möglich-
keit, die während ihrer beruflichen Laufbahn 
effektiv erzielten Einkommen bei der Ren-
tenberechnung einfliessen zu lassen. 

Keine Berücksichtigung der  
geleisteten AHV/IV-Beiträge 
Das Bundesgericht hob das Urteil des kan-
tonalen Versicherungsgerichtes auf und 
stützte die Rentenberechnung der IV-Stelle. 
In seiner Begründung verweist das Bundes-
gericht unter anderem auf Art. 36 Abs. 2 In-
validenversicherungsgesetz (IVG), wonach 
für die Berechnung der ordentlichen Renten 
die Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über die Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung (AHVG) sinngemäss anwendbar 
sind. 

Gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG werden für 
die Rentenberechnung nur Berechnungs-
elemente berücksichtigt, die vor Eintritt des 
Versicherungsfalles, d.h. vor Rentenalter 
und Tod, galten. Für die Berechnung von In-
validenrenten werden demzufolge analog 
zu dieser Regelung einzig diejenigen Be-
rechnungselemente beigezogen, die vor 
Eintritt des Versicherungsfalles Invalidität 
galten, wobei der Eintritt der Invalidität dem 
Zeitpunkt der erstmaligen Zusprache einer 
Invalidenrente entspricht. Gestützt auf Art. 
36 Abs. 2 IVG und Art. 29bis Abs. 1 AHVG 
kam das Bundesgericht zum Schluss, dass 
Bezügerinnen und Bezüger einer Teil-Inva-
lidenrente, denen infolge einer Verschlech-
terung ihres Gesundheitszustandes eine 
auf einem höheren Invaliditätsgrad beru-
hende Rente zugesprochen wird, keine an-
deren Elemente geltend machen können 
als jene, die bereits bei der Berechnung der 

Anfangsrente berücksichtigt wurden. Das 
Bundesgericht sah in dieser Vorgehens-
weise keine Diskriminierung von Menschen 
mit Geburtsgebrechen, da die Situation für 
Menschen, die unmittelbar zu Beginn ihrer 
beruflichen Laufbahn invalid werden, die 
gleiche ist. 

Schlussendlich weist das Bundesgericht 
darauf hin, dass es Sache des Gesetzesge-
bers wäre, eine von Art. 29bis Abs. 1 AHVG 
abweichende Regelung vorzusehen, um die 
Einkommensentwicklung nach Eintritt der 
erstmaligen Invalidität zu berücksichtigen. 
Die vom Bundesrat getroffene Ausnah-
meregelung in Art. 32bis Invalidenversiche-
rungsverordnung (IVV) betreffe nur den Fall 
des Wiederauflebens einer Invalidität nach 
erfolgter Rentenaufhebung und halte fest, 
dass in solchen Fällen die Berechnungs-
grundlagen der früheren Rente massge-
bend bleiben, sofern sie für die versicherte 
Person vorteilhafter sind. 

Der Gesetzgeber hat es in der Hand 
Im Gegensatz zu den durch das AHVG ver-
sicherten Risiken (man kann weder teil-
weise im Rentenalter noch teilweise hinter-
lassen sein), versichert das IVG ein Risiko, 
das sich im Laufe der Zeit ändern und zur 
Erhöhung, Herabsetzung oder gar Aufhe-
bung der Invalidenrente führen kann. Dies 
wird beim pauschalen Verweis in Art. 36 
Abs. 2 IVG auf die nach AHVG anwendba-
ren Berechnungsgrundlagen nicht berück-
sichtigt. Allerdings gibt Art. 36 Abs. 2 IVG 
dem Bundesrat auch die Möglichkeit, er-
gänzende Vorschriften zu erlassen. Diese 
Kompetenz hat er für den Fall des Wieder-
auflebens einer Invalidität wahrgenommen 
und in Art. 32bis IVV eine Ausnahmerege-
lung getroffen. 

Der Gesetzgeber hat es also in der Hand, 
nicht nur für den Fall des Wiederauflebens 
einer Invalidität, sondern auch für den Fall 
der Rentenerhöhung bei Verschlechterung 
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des Gesundheitszustandes ergänzende 
Vorschriften zu erlassen, so dass bei den 
Berechnungsgrundlagen auch die in der 
Zwischenzeit geleisteten AHV/IV-Beiträge 
berücksichtigt werden können. Eine erste 

Gelegenheit dazu hätte der Bundesrat im 
Rahmen der sich aktuell in der Vernehmlas-
sung befindenden Ausführungsbestimmun-
gen zur Weiterentwicklung der IV. 
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